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Partnerinfo – Fokus Objektunterlagen

Qualifizierter Energieausweis nach GEG
Mit validen Objektunterlagen aus autorisierter Quelle sichert Ihr Euch 
schnelle Entscheidungen und Top-Konditionen!
Der qualifizierte Energieausweis ist eine Mussunterlage. Dieser muss bei Kreditgenehmigung 
gültig sein. Der Ausweis muss eine Registrier-Nummer beinhalten und ab dem 
Ausstellungsdatum 12.2020 die Mindestangaben gemäß § 85 GEG enthalten.

Objektbezug

• Die korrekte Anschrift inkl. 
Hausnummer geht aus der 
Unterlage eindeutig hervor

Zur Ausstellung berechtigte 
Personen gem. § 88 GEG; notwendig 

ab Ausstellungsdatum 12.2020

• Gebäudeenergieberater
• Architekten
• Bauingenieure
• Schornsteinfeger
• Handwerksmeister
• geprüfte Techniker / 

berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss mit 
Ausbildungsschwerpunkt gem. §88 
GEG 

 Name, Anschrift und Berufs-
bezeichnung des Ausstellers 
müssen enthalten sein

 Unterschrift und Unterschrifts-
datum des Ausstellers müssen
vorhanden sein

2. Beleihungsobjekt

Bei Finanzierungen mit einem
2. Beleihungsobjekt benötigt jedes 
Objekt einen eigenen Energieausweis.

Energieausweis bei Kauf eines 
(Bestands)-objektes

Beim Verkauf einer Immobilie ist der 
derzeitige Eigentümer verpflichtet, dem 
Käufer einen aktuell gültigen 
Energieausweis zu besorgen.

Gültigkeit

• Der Energieausweis muss bei 
Darlehensgenehmigung gültig sein

Registriernummer

• Zwingende Angabe auf dem 
Energieausweis

Seitenzahl

• Es wird der vollständige 
Energieausweis benötigt

Gesetzliche Ausnahmen

• Gebäude mit Wfl. < 50 qm
• Denkmalgeschütze Gebäude
• Nicht energetische 

Modernisierungen

Beispiel eines akzeptierten Energieausweises
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